
 

REGELN BÜRGERENGAGEMENT 
2023-2027 
 
 
 
 

Der Kleinprojektefonds Unterstützung Bürgerengagement ist ein im Rahmen des  
GAP-Strategieplans Deutschland 2023-2027 gefördertes LEADER-Projekt im Freistaat Bayern. 

 
 

 

Regeln zum LEADER-Projekt  

„Bürgerengagement 2023-2027“ 

A) Grundsätzliches 

Es darf sich bei den Einzelmaßnahmen nicht um Beihilfe zur Begünstigung von 

Unternehmen oder Produktionszweigen handeln, die den Wettbewerb verfäl-

schen (im Sinne von Art. 107 AEUV). 

Es darf sich bei den Antragstellenden für die Einzelmaßnahmen nicht um kom-

munale Körperschaften handeln. 

B) Eigene Regeln der LAG 

Die Entscheidung über die Einzelmaßnahmen wird vom Entscheidungsgremium 

getroffen, entweder als ein Tagesordnungspunkt im Rahmen von Projektaus-

wahlverfahren oder im Umlaufverfahren.  

Die Unterstützung/ Förderung von Festivitäten und Feierlichkeiten (z.B. Grillfest, 

Vereinsfeier, Vereinsjubiläum) ist ausgeschlossen. 

Die Unterstützung der LAG beträgt max. 3.000 € pro Einzelmaßnahme. Maß-

nahmen unter 500 € werden von der LAG nicht berücksichtigt. 

Die Einzelmaßnahmen müssen bis spätestens 31.10.2028 abgerechnet sein. 

C) Vorgehensweise 

Ein lokaler Akteur/-in stellt eine schriftliche Anfrage an die LAG mit kurzer Dar-

stellung der Einzelmaßnahme und Angaben zur Höhe der Unterstützung. 

Die LAG entscheidet über die Unterstützung und deren Höhe anhand dieser 

Regelungen.  

Die LAG schließt mit dem lokalen Akteur/-in eine Zielvereinbarung zur Durch-

führung der Einzelmaßnahme ab.  

Der Akteur/-in weist die Durchführung der Einzelmaßnahme anhand von in der 

Zielvereinbarung beschriebenen Nachweise gegenüber der LAG nach. 

Die LAG bezahlt dem lokalen Akteur die vereinbarte Unterstützung, wenn die 

Maßnahme entsprechend durchgeführt wurde. 

D) Inhalte der Zielvereinbarung 

• Beschreibung der Einzelmaßnahme in Stichpunkten 

• Festlegung des Zeitraums für die Durchführung (Abrechnung bis spä-

testens 31.10.2028) 

• Aussage zur Höhe der Unterstützung 

• Festlegung der geforderten Nachweise für die Durchführung (kurzer 

Sachbericht, ggf. sonstige Nachweise, Foto Förderhinweis) 

• Unterschrift bzw. Abzeichnung der LAG und des lokalen Akteurs/-in 
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